
 

 

 
Präsidiales Am Rainli 2 Tel. +41 44 701 95 90 www.bonstetten.ch 

 8906 Bonstetten praesidiales@bonstetten.ch  
 

 
Gemeinderat Bonstetten 
Verhandlungsbericht und Informationen 
aus der Sitzung vom 21. März 2023 
(inkl. Beschlüsse der Primarschulpflege) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definitive Traktanden für die Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2023 
Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2023 wurden folgende Traktanden definitiv fest-
gesetzt: 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2022  
2. Genehmigung des Mehrwertfondsausgleichreglements  
3. Aufhebung Verkehrsbaulinie Rütistrasse – Stallikerstrasse 
4. Zustimmung zur Schaffung einer Teilzeitstelle von maximal 70% für die Leitung der Schulinsel 

ab dem 1. August 2023 
 
 
Vernehmlassung zum Gesetz über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und 
Strafprozess bezüglich Änderung der Organisation der Friedensrichterkreise 
Mit einer Motion ersuchen zwei Kantonsräte den Regierungsrat, die gesetzliche Grundlage zu schaf-
fen, damit zwei oder mehr Gemeinden die Aufgaben einer gemeinsamen Friedensrichterin oder ei-
nes gemeinsamen Friedensrichters wirkungsvoll organisieren können. Ziel der Motion ist es den 
Gemeinden zu ermöglichen, nicht nur wie bisher mittels Zweckverband, sondern neu auch mittels 
Anschlussvertrag einen gemeinsamen Friedensrichterkreis zu bilden. Ausserdem sollen die betei-
ligten Gemeinden den Sitz des gemeinsamen Friedensrichteramtes und den Wahlkreis vereinbaren 
können. Die Friedensrichterinnen und Friedensrichter führen in erster Instanz die obligatorischen 
Schlichtungsverfahren nach Art. 197 ff. ZGB durch. Sie sind Schlichtungsbehörden im Sinne der 
Zivilprozessordnung (ZPO). Ihre Aufgabe ist es unter anderem in formloser Verhandlung die Par-
teien zu versöhnen. Der Gemeinderat unterstützt den Hauptantrag der geplanten Änderung. 
 
 
Verlängerung des Baurechtsvertrags für den Kindergarten Bodenfeld 
Die Politische Gemeinde Bonstetten verfügt über ein Baurecht auf dem Grundstück des Kindergar-
ten- und Schulgebäudes Bodenfeld. Das Baurecht dauert noch bis zum 01. Juli 2023. Damit der 
Kindergarten- und Schulbetrieb auch nach dem 1. Juli 2023 ungehindert weiter betrieben werden 
kann, wurden rechtzeitig mit der Baurechtsgeberin, der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Ver-
handlungen bezüglich einer Baurechtsverlängerung geführt. Nun liegt der Entwurf der öffentlichen 
Urkunde bezüglich der Änderung des Dienstbarkeitsvertrages vor. Darin wird das Baurecht für das 
Kindergarten- und Schulgebäude um weitere 10 Jahre bis 1. Juli 2033 verlängert. Die Frist von 
10 Jahren ist im Interesse der Gemeinde Bonstetten, da in dieser Zeit im Rahmen der Zentrumspla-
nung entschieden werden kann, ob allenfalls ein zentraler Kindergarten im Dorfzentrum realisiert 
werden soll. 
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Im Weiteren hat der Gemeinderat: 
• Dem Verzicht auf vorläufige Teilnahme am Schlussbericht zur Teilzentralisierung von Zueri 

Central zugestimmt; 
• Die Rechnung 2022 der IKA Pflegezentrum Sonnenberg genehmigt. 
 
 
Sitzung der Primarschulpflege vom 9. März 2023 
Die Primarschulpflege hat an ihrer Sitzung vom 9. März 2023: 
• Über die Schulraumplanung verhandelt; 
• Das Konzept Deutsch als Zweitsprache (DaZ) genehmigt; 
• Den Entwurf der überarbeiteten Geschäftsordnung einer 1. Lesung unterzogen; 
• Zwei Austritte und eine Neuanstellung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bonstetten, 27. März 2023 
 

 
 

Hinweis an die Presse: 
Bei Rückfragen zur vorliegenden Medienmitteilung wenden Sie sich bitte an: 
Christof Wicky, Gemeindeschreiber, Tel: 044 701 95 90 , praesidiales@bonstetten.ch 


